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GEMEINDE NORDHEIM Aktenkennung: 471.21:0013, ID: 356534
Sitzungsvorlage 34/2026

Sitzung des Verwaltungsausschusses am 20.05.2026
Sitzung des Gemeinderates am 22.05.2026 öffentlich

Kindergartenangelegenheiten; 

A) Festlegung der Elternbeiträge für die Jahre 2026/2027 und 2027/2028
B) Satzung für die kommunalen Tageseinrichtungen für Kinder; Änderung ab 01.09.2026
C) Satzung über die Festsetzung des Essensgeldes; Änderung ab 01.09.2026

Sachverhalt:

A) Festlegung der Elternbeiträge für die Jahre 2026/2027 und 2027/2028

Die Vertreter des Gemeindetags, Städtetags, der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen Landesver-
bände empfehlen für das Kindergartenjahr 2026/2027 eine Erhöhung der Elternbeiträge um 4,5% und 
für das Kindergartenjahr 2027/2028 um 4%. Die Erhöhungen enthalten neben den allgemeinen Kosten-
steigerungen rückwirkend auch die tariflichen Kostensteigerungen. Durch die Empfehlung bis 2028 wer-
den diese auf 2 Jahre verteilt. 

In Anlage 1 (Kindergarten) und Anlage 2 (Krippe) der Elternbeiträge sind die aktuellen Gebühren sowie 
die Gebühren nach beiden Erhöhungen dargestellt. 

B) Satzung für die kommunalen Tageseinrichtungen für Kinder; Änderung ab 01.09.2026

Die neuen bzw. geänderten Gebühren wurden in die Satzung in Anlage 2 eingearbeitet. 

C) Satzung über die Festsetzung des Essensgeldes; Änderung ab 01.09.2026

Bisher bezahlen die zÖ-Eltern monatlich ein Sprudelgeld für Getränke direkt an die Gruppe; in manchen 
Gruppen besorgen die Eltern die Getränke selber. Um hier ein rechtlich richtiges und einheitliches Ab-
rechnungsverfahren einzuführen, soll das Sprudelgeld in Zukunft mit dem Beitrag abgebucht werden. 

Der geänderte Abschnitt ist in der Anlage 3 markiert. Der Beitrag orientiert sich am bisherigen Sprudel-
geld-Beitrag und wird in der Sitzung festgelegt.

Beschlussvorschlag:

A) Ein Beschlussvorschlag wird nicht formuliert. Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten. 

B) Die „Satzung für die kommunalen Tageseinrichtungen ab 01.09.2026“ wird wie in der Anlage darge-
stellt und zum 01.09.2026 geändert.

C) Die „Satzung über die Festsetzung des Essensgeldes ab 01.09.2026“ wird wie in der Anlage dargestellt 
und zum 01.09.2026 geändert.

Anlagen:
1. Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2026/2027 und 2027/2028
2. Entwurf Satzung für die kommunalen Tageseinrichtungen für Kinder ab 01.09.2026
3. Entwurf Satzung über die Festsetzung des Essensgeldes ab 01.09.2026 

Sachbearbeitung Lea Würtz 29.04.2026

geprüft/freigegeben Rieger, Sabrina 07.05.2026


